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Menschenrechtslage der Bahá’í im Jemen – Stand 20. Mai 2019 

Vorgeschichte: 

                                       -                                         
      -Glaubens in der Mitte des 19. Jahrhunderts. In jüngster Zeit initiierte die 
jemenitisc         -Gemeinde (geschätzt auf einige Tausend Mitglieder) 
verschiedene soziale und kulturelle Hilfsprogramme zugunsten notleidender 
Bevölkerungsgruppen                                                               
                                                                 -                 
                      - waren sie jedoch einem religiös begründeten Druck 
ausgesetzt, der sich seit 2016 deutlich verstärkte. Seit die vom Iranischen Regime 
unterstützten Huthi-Rebellen das Gebiet um d   H                  o   o       , 
    o                                                M              I     

 

Gruppeninhaftierungen: 

Eine erste Verhaftungswelle betraf im August 2016 insgesamt 60        – unter 
ihn                         , M     ,    uen und Kinder –               
pädagogischen Konferenz. Die Huthi-Machthaber warfen ihnen                 
                                                -Glaubens vor, sowie 
          b             N     o      o   o       o      ,              
humani      K tastrophe im Jemen widmete. 

 
Eine weitere Gruppeninhaftierung im April 2017 betraf 25 Personen, unter           
 o         I                 b               H      e darauf, dass durch die 
Nationale Sicherheit und den mit ihr in Verbindung stehenden Staatsanwalt Rajeh 
Zayed der Plan entstand,                Spionage für I                       
                             n zu bezichtigen. Insgesamt befinden sich derzeit noch 
sechs           H      

Todesstrafe im Fall Hamed bin Haydara: 

Bereits im Dezember 2013 wurde Hamed bin Haydara von den 
Strafverfolgungsbe                        o                     Der Huthi 
Staatsanwalt warf ihm haltlos verschiedene Taten vor, unter anderem             
de                             b                  -Glaubens  und     o         
Israel             iner Untersu                                   o      o  
 o               ,                            o   o              
Verhandlungstermine wurden verschleppt, bis Anfang August 2017 bekannt gemacht 
wurde, dass seine Vernehmung auf unbestimmte Zeit verschoben worden sei.  

      J                               o                                    
Todes                                                                         b   
dem                        -    b       b  o      Ko                -
                        H    , I     ,  o    o                   b   I      H      
      o                        H                     o       t bekannt gewordenen 
Termin sowie die Beschlagnahme d               Haydaras   ,                      
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                 -Gremien. Der anwesende Verteidiger legte gegen das Urteil 
Berufung ein. Im Rahmen des Berufungsverfahrens behauptete der Huthi 
Staatsanwalt                -Glaube satanischen Ursprungs sei und Haydara 
          b ,            o      H                         -    b            
jemenitischen Insel Sokotra zu gründen, was jeglicher Grundlage entbehrt. Über die 
Berufung wurde bis heute nicht entschieden; vielmehr wird das Urteil wohl aufgrund 
der erheblichen öffentlichen Solidarisierung durch Menschenrechtsorganisationen 
und Regierungen sowie Parlamentarier (s. unten) immer wieder vertagt.  

Die Besorgnis der internationalen Staatengemeinschaft ergibt sich auch daraus, dass 
                                  4         o        b                      
werden, der das Todesurteil gegen Hamed bin Haydara verhängt hat. 

Hasspropaganda: 

Im  M                  H    -Führer  b    -M       -      seine Landsleute in einer 
                  dazu auf, den Jemen                             -          
und andere religi    M                                            ,  o     M         
Jemen, folgen dem Aufruf, der von            o                     o o     en 
  b                                      N   o                b               

Gefangenenaustausch: 

Die Huthi-Rebellen und die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung 
vereinbarten im Dezember 2018 einen Massenaustausch von Gefangenen. 
Arabischen Medien zufolge lehnten die Huthis es jedoch ab, die sechs in Sanaa 
                                                                

                        

-   ahá’í-            i     a         i        ahá’í-Weltzentrums ( U           Haus 
                  )    H    , I     ,                             U              b           
      o          ,            ,         o b   H        J                    b       
damaligen Herrscher Persiens und des Osmani                            –        o      
                   s Israel.  

-  Kontext Iran:                     o          U                                        
wird von der Islamischen Republik Iran betrieben. In dem von Ayatollah Khamenei 1991 
unterzeichneten und lange geheim gehaltenen sog. Golpeygani-Memorandum des Obersten 
Kulturrats wird eine Ausdeh             o                         U                        
auch auf das Ausland gefordert.  

Internationale Stellungnahmen mit der Forderung der Aufhebung des 
To       i            y    a i ch   V  fo g  g g g    i   ahá’í  

-  durch Amnesty International / Human Rights Watch / Gesellschaft für 
bedrohte Völker / Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung / 
Gemeinsame Erklärung der Bundesregierung mit Kanadischer und US-
Amerikanischer Regierung / Mitglieder des Europäischen Parlaments 

https://www.bic.org/2-april-2019-prosecutions-response-mr-haydaras-appeal
https://iran.bahai.de/2018/04/bahai-gemeinde-im-jemen-zielscheibe-juengster-hetzrede-von-huthi-fuehrer-aufruf-der-oeffentlichkeit-zu-ideologischem-kampf-gegen-bahai/
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2015/06/Golpaygani-Memorandum-1991.pdf
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2015/06/Golpaygani-Memorandum-1991.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/yemen-huthis-must-quash-death-sentence-of-bahai-prisoner-of-conscience/
https://www.hrw.org/news/2018/02/27/yemen-houthis-sentence-bahai-man-death
https://www.gfbv.de/de/news/bahaii-im-jemen-droht-hinrichtung-9679/
https://www.gfbv.de/de/news/bahaii-im-jemen-droht-hinrichtung-9679/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2141086
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/11/joint-statement-on-bahais-in-yemen.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/11/joint-statement-on-bahais-in-yemen.html
http://dl.bahai.org/bwns/assets/documentlibrary/1241.pdf

